
Sicherheit für alle Fälle.
Die Betriebs-Haftpflichtversicherung  
speziell für Gewerbe- und Industriebetriebe.
Versicherungssummen bis 20 Mio. Euro  pauschal für  Personen- und Sachschäden.

Warum ist die Betriebs-Haftpflichtversicherung 
wichtig? 
„Wo gehobelt wird, da fallen Späne“ sagt schon ein 
Sprichwort. Trotz aller Vorsicht kann es passieren, dass 
 Ihnen oder Ihrem Mitarbeiter einmal ein Fehler unterläuft 
und ein Dritter Schadensersatz von Ihnen verlangt.

Beispiel „Teppichgeschäft“: 
Beim Aussuchen von Auslegware wird eine Kundin durch 
eine unsachgemäß aufgestellte Teppichrolle verletzt. Die 
Folgen sind Rippenbrüche und eine stationäre Kranken-
hausbehandlung.

Beispiel „Metzgerei“:
Eine Metzgerei bietet unter anderem Kartoffelslat an. 
 Leider ist dieser verdorben. Mehrere Kunden müssen sich 
nach dem Verzehr in ärztliche Behandlugn begeben.

Beispiel „Fotoatelier“: 
Freitag Abend. In der Entwicklungskammer eines Foto-
ateliers vergisst ein Mitarbeiter den Wasserhahn zu 
schließen, aus dem Wasser durch einen Schlauch zur 
 Entwicklungsanlage geleitet wird. Der Schlauch platzt.  
Für die Büroräume unter dem Atelier heißt es am Montag 
Land unter.

Schadenbeispiel „Schwelbrand“:
Ein Maschinenhersteller liefert eine Presse an einen 
 Kunden. Bei der Installation werden zwei Kabelanschlüsse 
verwechselt. Dadurch kommt es zum Schwelbrand und 
die komplette Produktionshalle des Kunden brennt ab.

Was leistet die Betriebs-Haftpflichtversicherung?
Die Betriebs-Haftpflicht springt ein, wenn einem Dritten 
durch die betriebliche Tätigkeit eines Unternehmens 
schuldhaft ein Schaden zugefügt wurde – sowohl für das 
Unternehmen als juristische Person, wie auch für die ein-
zelnen Mitarbeiter. 
 • Im Schadensfall prüfen wir, ob aufgrund der betrieb-

lichen Tätigkeit ein Haftungsanspruch besteht. 
 • Berechtigte Forderungen begleichen wir. 
 • Unberechtigte Ansprüche wehren wir ab. 

Was ist versichert?
 • Personenschäden
 • Sachschäden 

Risikoschutz



Pluspunkte unserer Betriebshaftpflichtversicherung 
speziell für Gewerbe- und Industriebetriebe.

 ✓ Hohe Versicherungssummen bis 20 Mio. € pauschal 
für Personen- und Sachschäden

 ✓ Inklusive Privat-Haftpflichtversicherung Premium-
Schutz für den Inhaber oder Geschäftsführer mit  
50 Mio. €  Versicherungssumme pauschal für Perso-
nen-, Sach- und Vermögensschäden (max. 15 Mio. €  
je Person für  Personenschäden)

Mitversichert sind z. B. auch:

 ✓ Personen- und Sachschäden durch fehlerhafte 
 Produkte und Leistungen

 ✓ Sachmängel infolge Fehlens von vereinbarten 
 Eigenschaften

 ✓ Schäden durch Bearbeitung fremder Sachen 
 (Tätigkeitsschäden)

 ✓ Schäden an gemieteten und gepachteten Sachen 
(Miet- und Pachtschäden)

 ✓ Schäden im Ausland

 ✓ Umwelt-Haftpflichtversicherung

 ✓ Umwelt schadensversicherung mit  Zusatzbaustein 1

 ✓ Ansprüche aus Benachteiligungen

Produkthaftpflicht mitversichert. 
Bedingt durch die Rechtsprechung und das Produkthaf-
tungsgesetz bekommt die Produkthaftung für Hersteller 
und Händler sowie deren Versicherung eine immer größe-
re Bedeutung. Nach dem Produkthaftungsgesetz können 
Hersteller und Händler ohne Verschulden für die Folgen 
von Produktfehlern haften. Und das einheitlich in ganz 
Europa. Das Haftungspotenzial ist gestiegen, zumal die 
Durchsetzung von Haftpflichtansprüchen erleichtert 
 wurde.

Im Rahmen unserer Betriebshaftpflichtversicherung sind 
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz abgesichert.

Umwelt-Haftpflichtversicherung und  
Umweltschadensversicherung mitversichert.
Wenn Ihr Betrieb Schäden durch Umwelteinwirkungen 
verursacht, haften Sie für die Folgen. Deshalb ist in unse-
rer Betriebs-Haftpflichtversicherung die Umwelt-Haft-
pflichtversicherung und die Umweltschadensversicherung 
mit Zusatzbaustein 1 enthalten.

Zusatzbaustein 1 umfasst Schäden
 • am eigenen Boden bei Gefahr für die menschliche 

 Gesundheit,
 • an eigenen Gewässern und am Grundwasser,
 • an besonders geschützten Tier- und Pflan zenarten auf 

dem eigenen Grundstück.

Mitversichert sind in der Umwelt-Haftpflichtver-
sicherung und der Umweltschadensversicherung:
 • Kleingebinde zur Lagerung gewässerschädlicher 

 Stoffe, sofern deren Gesamtlagermenge 3.000 Liter 
nicht übersteigt und das Fassungsvermögen der ein-
zelnen Behältnisse nicht mehr als 500 Liter beträgt

 • Öl-, Benzin-, Leichtflüssigkeits- und Fettabscheider

Besondere Risiken erfordern besonderen Schutz. 
Sie sollten unbedingt zusammen mit unseren Fachleuten 
im Außendienst prüfen, ob und inwieweit Sie zusätzlich  
für Schäden durch Produktfehler haften und ob Sie eine 
 Erweiterung der Umwelthaftpflicht- und Umwelt-
schadensversicherung benötigen.



Stichwortartige Ausführungen zum Versicherungsschutz für Ihre Betriebshaftpflichtversicherung.

Betriebshaftpflichtrisiko

 • Besitzer von betrieblich oder beruflich genutzten Grundstücken

 • Bauherrenhaftpflicht

 • Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und Besucher 

 • Abhandenkommen von fremden Schlüsseln/Keycards – Selbstbeteiligung 250 €

 • Gebrauch von nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeug-Anhängern und Arbeitsmaschinen

 • Schäden an überlassenen Sachen
 • anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen
 • an zu betrieblich oder beruflichen Zwecken gemieteten oder gepachteten Gebäuden/Räumen durch Brand, 

 Explosion, Leitungs- und Abwasser
 • an zu betrieblich oder beruflichen Zwecken gemieteten oder gepachteten Gebäuden/Räumen durch sonstige 

Ursachen – Selbstbeteiligung 250 €

 • Schäden durch Bearbeitung fremder Sachen (Tätigkeitsschäden)
 • an Land- und Wasserfahrzeugen, Containern durch oder beim Be- und Entladen
 • an Erdleitungen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und andere Leitungen) sowie Frei- 

oder Oberleitungen
 • an sonstigen Sachen – Selbstbeteiligung 250 €

 • Schäden im Ausland
 • Geschäftsreisen oder Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten
 • Dienstleistungen des Versicherungsnehmers, die im Inland erbracht wurden
 • Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat 

liefern lassen
 • Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins Ausland (ausgenommen USA oder Kanada) geliefert hat oder hat 

liefern lassen

 • Vermögensschäden mit einer Versicherungssumme von 2.000.000 €

 • Schäden im Zusammenhang mit der Übertragung elektronischer Daten mit einer Versicherungssumme von 
2.000.000 €

 • Beauftragung von Subunternehmen (Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der Subunternehmer selbst)

 • Besitz und Betrieb von Solaranlagen und Photovoltaikanlagen, sofern keine Lieferverpflichtung besteht

 • Schäden an gemieteten und geliehenen Geräten, Arbeitsmaschinen und Staplern mit einer Versicherungssumme 
von 200.000 € – Selbstbeteiligung 500 €

 • Erweiterter Strafrechtsschutz

 • Gegenseitige Ansprüche gesetzlicher Vertreter und mitversicherter Personen

 • Fünf Jahre Nachhaftungsversicherung bei vollständiger Aufgabe des Betriebes oder Berufes

Umweltrisiko

 • Schäden durch Umwelteinwirkung (Umwelt-Haftpflichtversicherung) 

 • Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (Umweltschadensversicherung)

Produkthaftpflichtrisiko

Personen- und Sachschäden durch 

 • hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse

 • erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen

 • Fehlen von vereinbarten Eigenschaften

Ansprüche aus Benachteiligungen

 • Personen-, Sach- und Vermögensschäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder 
 sonstigen  Diskriminierungen mit einer Versicherungssumme von 1.000.000 € – Selbstbeteiligung 500 €



Für diese Risiken ist ein besonderer Beitrag zu vereinbaren:

 • Auslandsaktivitäten über die oben genannten Aktivitäten hinaus
 • Lieferung von Erzeugnissen nach USA/Kanada
 • im Ausland gelegene Betriebsstätten (z. B. Produktions-, Vertriebsniederlassungen, Lager und dergleichen)

 • Erweiterung der Umwelt-Haftpflicht- und Umweltschadensversicherung

 • Erweiterte Produkthaftpflichtversicherung
 • Verbinden, Vermischen, Verarbeiten
 • Weiterver- und -bearbeiten
 • Aus- und Einbaukosten
 • Schäden durch mangelhafte Maschinen
 • Prüf- und Sortierkosten
 • Montage- und Tätigkeitsfolgeschäden

 • Produktrückruf
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